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Posi%onspapier zum geplanten Apothekenversorgung-Weiterentwick-
lungsgesetz (ApoVWG) aus Sicht der Dermatologie 

Stand: Januar 2026 – basierend auf Kabine5sentwurf vom 17.12.2025 

 
1. Einleitung und Zielsetzung 

Die Dermatologie ist in besonderem Maß auf eine wohnortnahe, qualitätsgesicherte 
ArzneimiHelversorgung angewiesen. Ein Großteil dermatologischer Therapien besteht 
aus: 

• komplexen Topika (z. B. hochpotente KorCkosteroide, Vitamin-D-Analoga, 
Calcineurin-Inhibitoren), 

• Systemtherapeu%ka (Biologika/Small Molecules mit Monitoring-Bedarf), 
• häufigen Therapieumstellungen sowie 
• besonders vulnerablen Gruppen (Kinder, Ältere, immunsupprimierte 

PaCent:innen). 

Das geplante ApoVWG verfolgt das Ziel, die Apothekenversorgung weiterzuent-
wickeln; der Entwurf sieht u. a. Anpassungen zur Apothekenvergütung, Stärkung der 
Vor-Ort-Versorgung, Struktur- und Notdienstregelungen sowie eine Ausweitung 
pharmazeuCscher Befugnisse/Services vor.  

Dieses PosiConspapier bewertet die Vorhaben aus dermatologischer Sicht und formu-
liert Anforderungen an die Ausgestaltung im Gesetzgebungsverfahren. 

 

 

2. Dermatologische Versorgungslage 

Dermatologische Erkrankungen sind häufig chronisch (z.B. Psoriasis, atopische 
DermaCCs, HidradeniCs suppuraCva, Akne, chronische Wunden/Ulzera, Hautkrebs, 
etc.) und bedürfen: 

• hoher Adhärenz, intensiver Anleitung und regelmäßiger ReevaluaCon, 
• Interak%ons- und Kontraindika%onsprüfung (z. B. Immunsuppressiva,  

JAK-Inhibitoren, Onkologika), 
• korrekter Applika%on (FingerCp-Unit, Reihenfolge Basistherapie vs. Wirkstoff, 

okklusive Verbände, Biologika-/Biosimilar-ApplikaCons-Devices), 
• teilweise KühlkeHe und besonderer LogisCk (Biologika), 



	

 

 

• engmaschigem Nebenwirkungs-/Infek%onsmonitoring einschließlich der 
Beachtung möglicher Allergien auf Wirk- oder Zusatzstoffe. 

Vor-Ort-Apotheken sind hier ein wichCger Baustein – jedoch nur dann, wenn ihre 
Rolle ergänzend, klar abgegrenzt und qualitätsgesichert bleibt. 

 

 

3. Bewertung zentraler Stoßrichtungen des ApoVWG (dermatologische 
Perspek%ve) 
	

3.1 Stärkung der Vor-Ort-Apotheken und Sicherstellung der Fläche – grundsätzlich zu 
begrüßen 

Die Dermatologie unterstützt Maßnahmen, die 

• Versorgungsabbrüche in ländlichen Regionen vermeiden, 
• die Akutversorgung (z. B. schwere Ekzeme, Arzneimicel-Unverträglichkeiten, 

akute Wundversorgung) absichern, 
• Notdienst und wohnortnahe Abgabe stabilisieren.  

Dermatologische Relevanz: Bei akuten Schüben, InfekConen (z.B. ImpeCginisierung) 
und Wundproblemen sind kurze Wege zur Arzneimicelversorgung klinisch bedeutsam.  

 

3.2 Erweiterung pharmazeuEscher Befugnisse/Services – nur mit klaren Leitplanken 

Der Kabinecsentwurf sieht Erweiterungen pharmazeuCscher Kompetenzen und 
Leistungen vor. Hier ist aus dermatologischer Sicht zwingend: 

• klare Abgrenzung zur fachärztlichen Diagnos%k und Therapieentscheidung, 
• ein Verbot fakCscher Subs%tu%on von ärztlicher Versorgung durch Apotheken, 
• definierte Indika%onslisten, Standardprotokolle und Qualitätsvorgaben, 
• verbindliche Kommunika%ons- und Dokumenta%onspflichten gegenüber 

behandelnden Ärzt:innen. 

Die KBV warnt vor Kompetenzverschiebungen zulasten der PaCentensicherheit; diese 
Bedenken sind für dermatologische Erkrankungen (Differenzialdiagnosen!) relevant.  

 

 



	

 

 

Dermatologisches Kernargument: Hautveränderungen sind häufig diagnosCsch an-
spruchsvoll (z.B. Ekzem vs. Psoriasis vs. Tinea vs. Mycosis fungoides; Arzneimicel-
exantheme; frühe (prä-)maligne Läsionen). Jede Regelung, die zu einer „Behandlung 
ohne gesicherte Diagnose“ führt, erhöht die Fehlversorgung. 

 

3.3 Versandhandel und Lieferqualität – PaEentensicherheit vor Preis/Bequemlichkeit 

Dermatologisch besonders kriCsch sind: 

• KühlkeHenpflich%ge ArzneimiHel (Biologika), 
• empfindliche Topika (z. B. instabile Rezepturen, licht-/temperatursensiCv), 
• Wundprodukte und AnCsepCka, bei denen sofor%ge Verfügbar-

keit entscheidend ist. 

Etwaige Reformelemente, die Versand- und Aufsichtsanforderungen verändern, 
müssen: 

• KühlkeHen-Compliance nachprüiar machen, 
• Zustellfenster, Temperaturtracking, Retouren- und Ersatzregeln, Hajung kon-

kreCsieren, 
• Aufsicht/Prüfung stärken.  

 

 

4. Chancen des ApoVWG für dermatologische Qualität 

Bei richCger Ausgestaltung kann das ApoVWG Versorgung verbessern – insbesondere 
durch: 

1. Strukturförderung / Versorgungszuschläge für Apotheken in unterversorgten 
Regionen 
→ dermatologisch: TherapiekonCnuität und rasche Akutversorgung.  

2. Pharmazeu%sche Unterstützungsleistungen zur Adhärenz (ergänzend, nicht 
therapieentscheidend) 
Sinnvoll sind z. B.: 

• Schulung zur topischen Anwendung (FingerCp-Unit, ApplikaConspläne) 
• Unterstützung bei Basistherapie, Triggervermeidung, UV-PrävenCon 
• MedikaConsmanagement bei Polypharmazie/InterakConen 
• Nebenwirkungs-Checklisten mit klarer EskalaCon an Dermatologie 

3. Bürokra%eabbau in der Abgabe/Verordnung (ohne Abstriche bei Sicherheit)  



	

 
	

5. Risiken und rote Linien (aus dermatologischer Sicht) 

Rote Linie 1: Keine Diagnos%k- oder Therapieentscheidungen ohne ärztliche 
Verantwortung 
PharmazeuCsche Beratung ≠ medizinische Behandlung. 

Rote Linie 2: Keine Vergütungssysteme, die Fehlanreize ermöglichen 
Wenn bei finanziell acrakCven neuen Leistungen keine klaren IndikaConen festgelegt 
sind, droht Ausweitung in Bereiche, die ärztliche DiagnosCk erfordern. 

Rote Linie 3: Keine Fragmen%erung der Dokumenta%on 
Es braucht interoperable DokumentaCon/KommunikaCon, sonst drohen Doppel-
behandlung, InterakConsrisiken und InformaConsverlust. 

Rote Linie 4: Versorgungssicherheit immunsupprimierter bzw. immunmodulierter 
Pa%ent:innen 
Kühlkecen- und Lieferqualitätsregeln müssen hart geprüj werden. Keine 
Austauschbarkeit von Biosimilars. 

 

 

6. Forderungen / Änderungsbedarf ApoVWG 

Die dermatologische FachperspekCve empfiehlt folgende Ergänzungen im Gesetz bzw. 
in nachgelagerten Verordnungen: 

1. Rechtsklare Kompetenzabgrenzung 

• PosiCvliste zulässiger pharmazeuCscher Unterstützungsleistungen 
• Ausschluss von Leistungen bei unklarer Diagnose, schweren Verläufen, 

Immunsuppression/-modulaCon, Kindern < 12 J., Verdacht auf maligne 
Läsionen oder deren Vorstufen 

2. Verbindliche Eskala%ons- und Zuweisungswege 

• „Red Flags“ verpflichtend (z. B. rasche Progredienz, systemische 
Symptome, Schleimhautbeteiligung, Erythrodermie, therapierefraktärer 
Pruritus) 

3. Qualifika%onsanforderungen 

• zerCfizierte Fortbildungsmodule für dermatologisch relevante Beratung 
(Topika-Handling, Wundversorgung, Kühlkece, Kenntnisse in der 
Allergologie) 



	

 

 

4. Dokumenta%on & Kommunika%on 

• standardisierte elektronische Rückmeldung an behandelnde Ärzt:innen bei 
relevanten IntervenConen (z. B. Therapieverweigerung wegen InterakCon, 
Adhärenzprobleme, Nebenwirkungsverdacht) 

5. KühlkeHen-Qualität als Mindeststandard 

• Temperaturprotokollierung, Auditpflichten, klare Hajungsregel bei Kälte-
/Wärmeschäden 

6. Evalua%on 

• verpflichtende unabhängige EvaluaCon neuer Leistungen nach  
24 Monaten: PaCentensicherheit, Versorgungsqualität, Arztkontakte, Fehl-
/Unterversorgung. 

 

7. Schlussfolgerung 

Die Dermatologie unterstützt das Ziel des ApoVWG, die flächendeckende Apotheken-
versorgung zu sichern und pharmazeuCsche Leistungen sinnvoll weiterzuentwickeln. 
GleichzeiCg erfordert jede Ausweitung pharmazeuCscher Befugnisse eine klare 
rechtliche Abgrenzung, um PaCentensicherheit und ärztliche DiagnosCkhoheit zu 
schützen. Der Kabinecsentwurf (Stand 17.12.2025) bietet Chancen – jedoch nur, wenn 
rote Linien eingehalten und die oben genannten Leitplanken verbindlich umgesetzt 
werden. 


